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Anordnung Nr. 3* 
über den Versand von Saat- und Pflanzgutproben 

für Versuchszwecke 
außerhalb des Gebietes 

der Deutschen Demokratischen Republik

vom 22. März 1968

Zur Änderung der Anordnung vom 7. Mal 1963 über 
den Versand von Saat- und Pflanzgutproben für Ver
suchszwecke außerhalb des Gebietes der Deutschen 
Demokratischen Republik <GB1. II S. 358) wird im Ein
vernehmen mit dem Minister für Außenwirtschaft fol
gendes angeordnet:

§1
Der § 3 erhält folgende Fassung:

„1. Saat- und Pflanzgutproben von Neuzüchtungen 
und Zuchtmaterial von landwirtschaftlichen und 
gartenbaulichen Kulturpflanzenarten dürfen aus 
dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik grundsätzlich nicht ausgeführt werden. Neu
züchtungen im Sinne dieser Anordnung sind 
Zuchtstämme, die in den staatlichen Prüfungen 
der Zentralstelle für Sortenwesen in Nossen ge
prüft werden.

2. Ausnahmegenehmigungen könngn auf Antrag 
der WB Saat- und Pflanzgut durch den Vor
sitzenden des Landwirtschaftsrates der Deut
schen Demokratischen Republik erteilt werden, 
wenn:

a) eine zweiseitige Vereinbarung über den 
Sortenschutz für Saat- und Pflanzgutproben

♦ Anordnung Nr. 2 vom 27. August Ш4 (GBl. II Nr. 87 S. 743)

von Sorten und Neuzüchtungen zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und dem 
Staat* des Empfängers der Saat- und Pflanz
gutproben besteht

b) Prüfungen bei staatlichen Sortenämtern zum 
Zwecke der Erteilung des staatlichen Sorten
schutzes durchgeführt werden sollen, sofern 
die gesetzlichen Bestimmungen des Staates** 
des Empfängers einen ausreichenden Sorten
schutz gewährleisten

c) eine besondere volkswirtschaftliche Notwen
digkeit vorliegt, ohne daß die unter Buch
staben а und b genannten Bedingungen erfüllt 
sind.

3. Im Falle der Erteilung einer Ausnahmegenehmi
gung durch den Vorsitzenden des Landwirt
schaftsrates der Deutschen Demokratischen Re
publik ist durch den Antragsteller unter Beach
tung des § 1 Abs. 2 die Eintragung in das Export
register bei der Zentralstelle für Sortenwesen zu 
beantragen. Der Zentralstelle ist eine Kopie der 
Ausnahmegenehmigung und das Versanddatum 
innerhalb von 14 Tagen, gerechnet vom Tage der 
Ausstellung der Genehmigung an, durch den An
tragsteller zuzuleiten.“

§2

(1) Diese Anordnung tritt am 1. April 1968 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung Nr. 2 vom 
27. August 1964 über den Versand von Saat- und
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